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Die Einweisung von Tuberkulose-Versicherten in Heilanstalten
vom Bundesamt für Sozialversicherung

Zu Beginn dieses Jahres waren es zehn Jahre,
seit die Tuberkuloseversicherimg (Tbc. V)
eingeführt wurde. Es ist besonders erfreulich,
feststellen zu können, daß das Verhältnis des Arztes
zum Versicherungsträger (VT) bei dieser
Versicherung nur selten zu Meinungsverschiedenheiten

führt, die dem Aufsichtsamt zur Kenntnis
gebracht werden. Der Qrund dafür ist der, daß,
im Gegensatz zu der „gewöhnlichen"
Krankenpflegeversicherung die Leistungen durch eine
Tagespauschale abgegolten werden, die für
Erwachsene Fr. 3.— und für Kinder Fr. 2.—
beträgt. Diese Regelung läßt sich leicht
durchführen, da die Tuberkuloseheilstätten auch
andern, nicht versicherten Patienten gegenüber, eine
Tagespauschale in Rechnung stellen. Die
Pauschale für die Tbc. V war seiner Zeit von den
Sanatoriumsärzten selbst in Vorschlag gebracht
worden, da die Krankenkassen früher die
ärztlichen Leistungen pro Sanatoriumstag nur mit
50 Rp. bis Fr .1.— abgegolten hatten.

Wenn heute gelegentlich Meinungsverschiedenheiten
zwischen den VT und Aerzten einerseits

und Aufsichtsorgan anderseits vorkommen, so ist
der Grund dafür der, daß die Bundessubvention
nur gewährt wird, sofern die Einweisung des
Tuberkulösen in die „richtige" Heilanstalt
erfolgt. Da der Bundesbeitrag für Kinder nach
dem 90. und für Erwachsene nach dem 150.
Tage des Aufenthaltes in einem Sanatorium zur
Ausrichtung gelangt, und grundsätzlich die Hälfte
der versicherten Leistung ausmacht, so haben die
VT alles Interesse daran, die Voraussetzungen
für den Bezug der Subvention zu erfüllen. Eine
wesentliche Voraussetzung ist die Einweisung in
eine vom Eidg.. Volkswirtschaftsdepartement
anerkannte Tuberkuloseheilanstalt.

I. Die Heilanstalten im Sinne der
Tuberkulose-Versicherung.

In der für die Tbc. V maßgebenden bundesrät¬

lichen Verordnung vom 31. März 1941 wird
die Ausrichtung der Bundessubvention davon
abhängig gemacht, daß die Unterbringung der
Versicherten in einer der in Art. 10, lit. c, des Tu-
berkulosegesetzes aufgezählten Anstalten erfolgt.
Diese Anstalten müssen zwei Bedingungen
erfüllen. Einmal kommen nur solche in Betracht,
die zur Aufnahme und Behandlung Tuberkulöser
und ihrer Wiedergewöhnung an Arbeit dienen,
wie Heilanstalten, Tuberkulose-Spitäler, Abteilungen

oder Stationen für Tuberkulöse in Heilanstalten,

Heimstätten und Arbeitsheime. Außerdem
muß es sich um Anstalten und Institutionen
handeln, die auf gemeinnütziger Grundlage betrieben
werden, also solche, die erstellt und unterhalten
werden von Kantonen, Gemeinden,
Krankenkassenverbänden oder von der privaten Fürsorgetätigkeit.

Anstalten dieser Art erhalten durch
Vermittlung des Eidg. Gesundheitsamtes Subventionen

an die Erstellung und den Betrieb. Sie
werden ohne weiteres für die Aufnahme von
Versicherten anerkannt; es sind jene, welche die
Gruppe I bilden im Verzeichnis, das vom Eidg.
Volkswirtschaftsdepartement (EVD) herausgegeben

wurde.
Um zu vermeiden, daß Tuberkulöse bei Ueber-

füllung von Anstalten der Gruppe I die ihnen
verordnete Kur nicht antreten können, hat der
Bundesrat am 6. September 1935 den Beschluß
gefaßt, daß ausnahmsweise weitere Heilanstalten
zugelassen werden können. Für diese Zulassung
sind vom EVD am 27. November 1935 Richtlinien

aufgestellt worden.
Die wesentlichsten Bedingungen für die

Anerkennung sind folgende:
Das „Ersatzinstitut" muß sich an dem Kurort

befinden, der ärztlich verordnet wurde. Die
betreffende Heilanstalt soll zur Aufnahme von
mindestens 20 Pflegegästen eingerichtet sein, sie
muß unter der ärztlichen Aufsicht und Leitung
eines Tuberkulose-Facharztes stehen und Gewähr
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